
"INSME, ein globales Netzwerk
zur Unterstützung von Innovation
für KMU "
Simona Marzetti
Generalsekretärin der INSME Association

KMU durchlaufen zur Zeit eine wichtige Phase im Rahmen ih-
rer Positionierung innerhalb der globalen Wirtschaft. Die
starke Eingliederung in den Markt auf globaler Ebene und die In-
ternationalisierung von Fertigungsprozessen haben eine äußerst
wettbewerbsreiche Umgebung für Unternehmen geschaffen, in
der es wichtig ist, die Faktoren zur Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit stets zu unterstützen. Auf Grund dieser Ausgangssituation
stellt Innovation (unabhängig davon, welche Definition man dafür
verwenden mag: Verfahren, Produkt, technologische oder nicht
technologische Innovationen) den Schlüsselfaktor für die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen dar.

Jedoch sehen sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) häufig
mit vielen Problemen konfrontiert, wenn sie versuchen ihre Inno-
vationskapazität zu steigern: es mangelt ihnen oft an Kenntnissen
und Kompetenzen, sowie auch an den internen / externen Res-
sourcen, die zur Durchführung von F&E Programmen, zur Einfüh-
rung neuer Technologien und der Ausbildung ihres Personals not-
wendig sind.

Was sind demnach die besten Lösungsmöglichkeiten, um
KMU, die bereit dazu sind, Neuerungen in der globalen Wirt-
schaft vorzunehmen zu unterstützen? Die INSME- Vereinigung
(Internationales Netzwerk für KMU) zeigt eine Lösungsmöglichkeit
auf, die auf "Netzwerk-" und "System-" Modellen basiert.

Im Februar 2004 als internationale, gemeinnützige Nichtregie-
rungsorganisation (NRO) gegründet, ist INSME ein globales
Netzwerk , dass öffentliche und private Organisationen zusam-
menschließt, die an der Förderung von Innovation und Technolo-
gietransfer an KMU in verschiedenen geographischen Gebieten
beteiligt sind. Bis heute zählen 54 Organisationen aus 28 Ländern
zu den Mitgliedern.

Die "Netzwerk- Verbindungen" und direkte Zielgruppe der Akti-
vitäten der Vereinigung sind nicht die kleinen und mittleren Unter-
nehmen direkt, sondern ''Politikmacher " und "Vermittler , " d.h.
Anbieter von Innovationsdienstleistungen für KMU (Technologie
und Science Parks, Inkubatoren, Forschungszentren, Universitä-
ten, Entwicklungsagenturen, Handelskammern, Geschäfts- und
Unternehmervereinigungen, etc.) Die "Netzwerkmaschen" wer-
den von den Interaktionen zwischen diesen Organisationen reprä-
sentiert. Das Ziel von INSME ist, diese Verbindungen anzuregen
und zu erweitern, um bessere Synergien zwischen den öffentli-
chen Politiken und den Aktivitäten dieser zentralen und lokalen
Beteiligten zu fördern, welche sich näher an den Bedürfnissen der
Unternehmen befinden und eine immer wichtiger werdende Rolle
bei der Unterstützung von Innovationsmaßnahmen spielen, indem
sie unter anderem eine Verbindung zwischen Forschung und In-
dustrie herstellen.

Im einzelnen bauen die Aktivitäten von INSME auf zwei strategi-
sche Richtlinien auf.

Die erste besteht in der Anregung von Zusammenarbeit zwi-
schen Beteiligten in unterschiedlichen, geographischen Ge-
bieten. Das Ungleichgewicht beim Zugang zu Informationen und
Innovationen ist nicht mehr länger ein Thema, dass nur einzelne
Unternehmen oder bestimmte Kategorien von Unternehmen be-
trifft. Es ist eine strukturelle Frage, etwas, was Länder in verschie-
denen Gebieten der Welt unterscheidet. Es ist zu bemerken, dass
INSME nicht zu den Maßnahmen der Europäischen Union gehört,
jedoch von einem Dialog der OECD (Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung) über KMU herrührt, die
INSME auch ihre moralische Unterstützung zugesichert hat. Des
Weiteren gibt es ein vermehrtes Interesse bei Entwicklungslän-
dern, sich der INSME anzuschließen, wie sich kürzlich aus den
Anmeldungen zur Teilnahme an der Jahreskonferenz der INSME
"Internationale Kooperation als Möglichkeit für Innovation für
kleine und mittlere Unternehmen" (Barcelona, 13.-15. April, 2005)
ablesen ließ. Dies stellt eine sehr wichtige Veranstaltung dar, da

sie das erste offizielle Treffen seit der Gründung der Vereinigung
im Februar 2004 ist.

Zweitens stellt INSME ein permanentes, offenes Forum dar,
das darauf abzielt, den Dialog zwischen öffentlichen und pri-
vaten Unternehmen, sowie auch Partnerschaften zu fördern,
um innovative Kenntnisse zu verbreiten. In dieser Hinsicht bemüht
sich INSME die Wechselwirkungen und den gegenseitigen Aus-
tausch zwischen unterschiedlichen öffentlichen und privaten Orga-
nisationen, sie sich am Innovationsprozess beteiligen zu vereinfa-
chen. Auf diese Weise können Maßnahmen zur Unterstützung
von Innovationen bei KMU verbessert werden, indem alle Haupt-
akteure, die direkt mit den Unternehmen und somit auch mit deren
Bedürfnissen in Verbindung stehen, miteinbezogen und miteinan-
der verknüpft werden. So erhält man ein besseres Verständnis
darüber, wie man Angebot und Nachfrage von Innovationsdienst-
leistungen und- Technologien besser aufeinander abstimmen
kann.

Begeben wir uns von einer strategischen auf eine eher betriebli-
che Ebene, so lässt sich sagen, dass die konkreten
Maßnahmen , durch die INSME sein Ziel erreichen möchte, ganz
unterschiedlicher Art sind.

Zum Beispiel ist erwähnenswert, dass INSME internationale
Lehrgänge veranstaltet, die sich an Organisationen richten, wel-
che sich mit Innovation und Technologietransfer befassen, und
sozusagen eine Ausbildung für die Ausbilder darstellen. Für das
Jahr 2005 sind drei solcher Lehrgänge vorgesehen. Der erste wird
kostenlos sein und zusammen mit der WIPO (Weltorganisation für
geistiges Eigentum) vom 11. bis 13. Mai in Genf abgehalten wer-
den. Die Veranstaltung wird sich hauptsächlich mit geistigem Ei-
gentum und Innovations- Management beschäftigen (weitere
Informationen unter www.insme.org).

Außerdem fördert INSME Workshops, Seminare und Konferenzen
auf internationaler und regionaler Ebene, organisiert sie mit und
nimmt an ihnen teil. Bei diesen Veranstaltungen werden haupt-
sächlich Innovation und Technologietransfer für KMU erörtert, so-
wie der Start von Pilotprojekten von Mitgliedern und Partnern be-
treut.

Schließlich sollte auch noch daran erinnert werden, dass dem-
nächst der INSME Award 2005 verliehen wird. Dieser Preis wird
an Vermittler oder deren Netzwerke vergeben, um den Erfolg oder
die Wichtigkeit ihrer Maßnahmen und Initiativen für Innovation und
Technologietransfer für KMU anzuerkennen, die sie auf internatio-
nalem, regionalen, nationalem oder lokalem Level durchgeführt
haben. Thema des ersten INSME Awards ist "Innovation for
success: Locally adopted, Globally replicable" . Dieses Thema
fasst die Unterstützung solcher Maßnahmen zusammen, die, auch
wenn sie zunächst lediglich in einem beschränkten Rahmen
durchgeführt wurden, über die Möglichkeit verfügen, auch in ei-
nem größeren Rahmen und / oder wiederholt in unterschiedlichen
und weitereichenden geographischen Kontexten oder industriellen
Sektoren umgesetzt zu werden. Der Preis besteht aus einem Po-
kal und einer 12monatigen Mitgliedschaft bei INSME. Die Gewin-
ner dieses mal sind das International Centre for New Media
(ICNM, in Österreich) und das Shriram Institute for Industrial Re-
search (in Delhi, Indien).
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Gerichtlicher Beschluss des EU- Gerichts erster Instanz im Fall Microsoft
Begoña Uriarte
Anwältin - Landwell PricewaterhouseCoopers

Das EU- Gericht erster Instanz hat vor kurzem
seinen Beschluss1 bezüglich des Antrags Mi-
crosofts auf eine einstweilige Verfügung zur
Aussetzung der von der Kommission verhäng-
ten Auflagen verkündet, gegen die Microsoft
zuvor Berufung eingereicht hatte.

Die Entscheidung der Kommission

Die Entscheidung der Kommission wurde am
24. März 2004 verabschiedet, nachdem eine
ausführliche und umfangreiche Untersuchung
auf Verletzung der Wettbewerbsregeln des EG
Vertrages vorausgegangen war, die mehr als
fünf Jahre angedauert hatte. Die Kommission
war der Ansicht, dass Microsoft seine Quasi-
Monopolstellung im Bereich der Betriebssy-
steme für Computer missbraucht hätte.

Laut Kommission hat Microsoft in zweierlei
Hinsicht seine Monopolstellung missbraucht,
und somit gegen Artikel 82 des EG Vertrags
verstoßen. Diese Verstöße liegen (i) zum
einen darin, dass der Konzern sich geweigert
hatte die notwendigen Informationen über Soft-
wareschnittstellen zwischen Windows- PCs
und der Server Software für Arbeitsgruppen-
Server seiner Wettbewerber herauszugeben
und (ii) zum anderen, dass er den Windows
Media- Player, ein Produkt, für das es konkur-
rierende Programme gibt, an sein allgegenwär-
tiges Windows- Betriebssystem gekoppelt hat.

i. Weigerung Schnittstelleninformationen für
Netzwerkrechner herauszugeben

Diese Akte wurde 1998 durch den Fall des US
Unternehmens Company Sun Microsystems
eröffnet, laut dem sich Microsoft geweigert
hätte, Informationen über Schnittstellen her-
auszugeben, die es benötigte, um Produkte zu
entwickeln, die problemlos mit Windows "kom-
munizieren" können und, um auf diese Weise
unter den selben Bedingungen auf dem Ser-
ver- Software- Produktmarkt für Arbeitsgrup-
penserver konkurrieren zu können.

Die Kommission befand, dass Sun nicht das
einzige Unternehmen war, dem diese Informa-
tionen verweigert wurden und dass Microsofts
Weigerung diese Informationen herauszuge-
ben Teil einer weitreichenden Strategie sei, mit
dem Ziel, Wettbewerber vom Markt auszu-
schließen.

Laut Meinung der Kommission gaben eine
große Anzahl von Kunden an, dass die Weige-
rung Microsofts, die Schnittstelleninformatio-
nen herauszugeben, die Wahl ihrer Verbrau-
cher künstlich zu Gunsten von Microsoft Ser-
verprodukten beeinflusste. Die Antwort auf die
Studie, die von Microsoft vorgelegt wurde, be-
stätigte die Verbindung zwischen dem Vorteile
der Interoperabilität, den Microsoft für sich be-
hielt, und seinem wachsenden Marktanteil.

ii. Koppelung an Windows- Betriebssystem

In der offiziellen Untersuchung dieses Sach-
verhaltes kam die Kommission zu dem
Schluss, dass die unmittelbare Allgegenwärtig-
keit des Windows Media Players sich davon
ableiten lässt, dass er an das Windows PC-
Betriebssystem gebunden ist und dass dies
dazu führt, dass Unternehmen die Musik, Kino-
oder Multimedia- Produkte vertreiben, sowie
auch Software- Entwickler und Content- Provi-
der weniger Anreiz haben, konkurrierende Mul-
timedia- Player anzubieten.

Folglich führt die Bindung des Microsoft Multi-
media Players an sein Betriebssystem dazu,
dass der Markt für Wettbewerber nicht zugäng-
lich ist. So werden die Auswahlmöglichkeiten
der Verbraucher eingeschränkt, da die Pro-
dukte der Wettbewerber, unabhängig von ih-
rem Preis oder ihrer Qualität, einen Nachteil
erleiden.

Durch die Entscheidung der Kommission
wurde Microsoft wegen eines fünfeinhalb
Jahre anhaltenden Missbrauchs ein Bußgeld
von 497.196.304€ auferlegt. Außerdem wur-
den auch noch zwei Auflagen auf Grund von
Verstößen gegen die Wettbewerbsregeln ver-
hängt. Diese Auflagen beinhalten:

- Die Verpflichtung, die gesamte Dokumenta-
tion über die Schnittstellen (jedoch nicht den
Quellencode) innerhalb von 120 Tagen be-
kannt zu geben, damit die Wettbewerber hin-
sichtlich ihrer Serversoftware für Workgroup
Server eine vollkommene Garantie geben kön-
nen, dass diese mit PC und Windowsservern
kompatibel ist. Dies hat zum Ziel, den Wettbe-
werben die Möglichkeit zu geben, Produkte zu
entwickeln, die unter fairen Bedingungen auf
dem Serversoftwaremarkt für Workgoupserver
konkurrieren können. Dies geschähe dann im
Austausch gegen eine angemessene Entloh-
nung für den Erhalt von Informationen, die
durch geistige Eigentumsrechte geschützt
sind; und

- Die Verpflichtung, PC Herstellern innerhalb
von 90 Tagen eine Version ihres PC Client Be-
triebssystems ohne den Windows Media
Player anzubieten

Beschluss des Gerichts erster Instanz

Das EU- Gericht erster Instanz lehnte die von
Microsoft beantragte einstweilige Anordnung
ab, mit der Begründung, dass die notwendigen
Voraussetzungen zur Aussetzung der Aufla-
gen, die in der Entscheidung der Kommission
festgelegt wurden, nicht erfüllt würden. Diese
Voraussetzungen sind ein prima facie Fall und
Dringlichkeit.

i. Weigerung Informationen herauszugeben

Hinsichtlich der Weigerung Informationen her-
auszugeben, war das Gericht der Ansicht,
dass es sich um einen prima facie Fall han-
delte, da Microsoft geltend machte, dass die

Informationen, deren Herausgabe die Kommis-
sion forderte, durch geistige Eigentumsrechte
geschützt seien (Patente und Geschäftsge-
heimnisse). Das Gericht gab keine Antwort auf
die Frage, ob diese Rechte gegenüber dem
Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt
aufrecht zu erhalten, vorherrschend seien, da
es der Meinung war, dass dies erörtert werden
sollte, wenn der Fall inhaltlich untersucht
würde und nicht im Rahmen einer Sitzung über
einstweilige Anordnungen.

Jedoch war das Gericht der Meinung, dass
nicht bewiesen wurde, dass durch die Preis-
gabe der für die Interoperabilität notwendigen
Informationen, dem Unternehmen ein schwe-
rer und irreparabler Schaden entstehen würde.
Zunächst einmal, da dies keinerlei Kosten für
das Unternehmen Microsoft bedeutete, wel-
ches als Gegenleistung die entsprechenden Li-
zenzgebühren für die Protokolle erhalten
würde. Zusätzlich könnten noch, soweit not-
wendig, Schutzklauseln in den Vertrag mitein-
gearbeitet werden, um die Vertraulichkeit der
angeforderten Informationen aufrecht zu erhal-
ten.

Zudem entstünde kein irreparabeler Schaden,
falls die Entscheidung der Kommission letzt-
endlich annulliert würde und die Produkte der
Konkurrenten, die Informationen von Microsoft
enthielten auf dem Markt verblieben, denn
diese würden schnell veraltet sein. Laut Mei-
nung des EU- Gerichts erster Instanz besteht
keinerlei Risiko der Nachahmung eines Micro-
soft Produkts, da die Herausgabe der Informa-
tionen alleinig zur Sicherstellung der Interope-
rabilität erfolge und nicht erlaubt sei, diese für
andere Zwecke zu nutzen.

Das Gericht erkannte den Anspruch Microsofts
bezüglich der Auswirkungen der Entscheidung
auf seine unternehmerische Freiheit nicht an,
da es der Ansicht war, dass dies keine Ände-
rung der Unternehmensstrategie von Microsoft
darstelle, bei der schon eine Tendenz hin zur
Lizenzvergabe für Informationen über Inter-
operabilität wahrnehmbar sei. Schließlich be-
fand das Gericht erster Instanz, dass für den
Fall, dass die Entscheidung letztendlich für un-
gültig erklärt würde, die Existenz von Hinder-
nissen für Microsoft, die dem Ausgleichen sei-
nes verlorenen Marktanteils im Wege stünden,
nicht bewiesen sei.

ii. Koppelung an Windows- Betriebssystem

Wie auch in Bezug auf die Weigerung Informa-
tionen herauszugeben, so erkannte das Ge-
richt auch hier an, dass die von Microsoft her-
vorgebrachten Argumente einen prima facie
Fall darstellen und gab an, dass diese zusam-
men mit der inhaltlichen Untersuchung des
Falles betrachtet werden sollen, da unter ihnen
komplexe, wirtschaftliche Argumente enthalten
seien.

Gleichwohl wurde die Anforderung der Dring-
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lichkeit nicht erfüllt und aus diesem Grund
wurde die Aussetzung der von der Kommis-
sion verhängten Sanktionen abgelehnt. Die
geltend gemachte Beeinträchtigung, die diese
Maßnahmen auf die unternehmerische Freiheit
von Microsoft habe, wurde laut Kommission,
auch, wenn sie einen schweren Schaden her-
vorrufen könne, jedoch nicht als irreparable
angesehen. Ebenso wenig war das Gericht der
Ansicht, dass die von Microsoft reklamierte
mögliche Reduzierung der Nachfrage nach
Windows ohne den Windows Media Player
einen schweren oder irreparablen Schaden
darstelle. Überdies würde, für den Fall, dass
die Entscheidung der Kommission letztendlich
annulliert würde, Microsoft nichts davon abhal-
ten, den Windows Media Player zusammen mit
dem Windows Betriebssystem zu vertreiben.
Microsoft hatte nicht beweisen können, dass
das Unternehmen nicht in der Lage sei, den

Marktanteil zurück zu gewinnen, den es mögli-
cherweise verlieren könnte, wenn es das Pa-
ket nicht mehr verkauft.

Schließlich lehnte das Gericht erster Instanz
auch das Argument ab, dass der Ruf Micro-
softs durch mögliche Fehlfunktionen als Folge
der Trennung des Windows Media Players ge-
schädigt würde, da dies nicht eindeutig bewie-
sen werden konnte. Auch akzeptierte es nicht
das Argument, dass die Marken von Microsoft
geschädigt würden, da das Unternehmen we-
der die öffentliche Wahrnehmung desgleichen,
noch mögliche Verletzungen der Rechte am
geistigen Eigentum nachweisen konnte.

Gegen den Beschluss des Gerichts erster In-
stanz kann vor dem Europäischen Gerichtshof
Berufung eingereicht werden, und in einem
zweiten Versuch die Aussetzung der Entschei-
dung der Kommission verfolgt werden. Jedoch

war zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung
keine Ankündigung bekannt, dass Microsoft
Berufung gegen die Entscheidung des Ge-
richts erster Instanz eingereicht hätte.

Entscheidung vom 22. Dezember 2004, Fall T-
201/04 R.

Eine Vertragsstrategie für den Technologietransfer
Dr. Britta Seidel-Speer
IPR-Helpdesk Rechtsberaterin

Technologietransfer (TT) stellt für Industrie,
Universitäten, sowie F&E- Organisationen eine
Möglichkeit dar, Gewinne zu erzielen, indem
sie ihre Technologie durch die Vergabe von Li-
zenzen verwerten. Abgesehen von dem An-
reiz, den diese Gewinne darstellen, wirkt sich
TT auch positiv auf den Gemeinsamen Markt
aus. Er steigert die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit, wirkt pro-wettbewerblich, regt zu Inno-
vationen an, reduziert das Risiko einer doppel-
ten Forschungs- und Entwicklungsarbeit,
schafft Wettbewerb auf dem Produktmarkt und
kann zu weiteren F&E-Aktivitäten führen.

Je nachdem, wie nahe ein Unternehmen an ei-
ner "unmittelbar verwertbaren" Technologie ist,
muss es verschiedene Phasen der Akquisition,
Evaluierung, sowie der F&E- Projektkoopera-
tion durchlaufen, bis es schließlich in die Ver-
wertungsphase gelangt und Lizenzen verge-
ben kann.

Jede Phase kann hierbei sicher in Angriff ge-
nommen werden, indem eine Vertragsstrategie
genutzt wird.

TT beginnt mit Akquisition. Um einen gegen-
seitigen Austausch von bereits vorhandenem
Know-how und anderen vertraulichen Informa-
tionen auf einer ausgeglichenen Vertrauensba-
sis zu ermöglichen, sollte eine Geheimhal-
tungs- oder eine Nichtoffenbarungs-Vereinba-
rung abgeschlossen werden. Darin wird die
gegenseitige Verpflichtung niedergelegt, die
definierten vertraulichen Informationen nur
zum Zwecke der Evaluierung einer weiteren
Kooperation oder Verwertung zu verwenden.

Die Geheimhaltungs- oder Nichtoffenbarungs-
Vereinbarungen können eine Optionsklausel
enthalten, die den potentiellen Partner dazu
berechtigt, sich innerhalb einer bestimmten
Optionsfrist für eine angebotene Kooperation
oder Lizenzvereinbarung zu entscheiden. Eine

exklusive Option verleiht dem potentiellen
Partner einen Vorsprung gegenüber Wettbe-
werbern. Die Optionsfrist fördert die Entschei-
dungsfindung. Wenn diese ausläuft, ohne dass
die Option ausgeübt wurde, so ist für die Par-
teien klar, dass es ihnen nun frei steht, sich
nach neuen potentiellen Partnern umzusehen.

Für die Phase der Durchführung eines F&E-
Projekts sind Verträge unentbehrlich. Diese
können entweder durch Beauftragung eines
Angebots, welches Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen enthält, zustande kommen, oder in
Form einer individuellen Vereinbarung - etwa
einer Kooperationsvereinbarung oder einer
Konsortialvereinbarung, wie im Falle der EU-
finanzierten Projekte unter dem RP6. Die Par-
teien sollten dabei sehr bedacht ihre Interes-
sen überlegen und verhandeln, damit die ent-
scheidenden Bedingungen der Vereinbarung
das zwischen den Parteien gemeinsam er-
zielte Verständnis widerspiegeln. Von beson-
derer Bedeutung sind hierbei die Aufgabenbe-
schreibung (technischer Anhang), die Projekt-
laufzeit, die Vergütung, Management und Lei-
tung des Projekts, Vertraulichkeit, Haftung,
Gewährleistung, entgegenstehende geistige
Eigentumsrechte Dritter, Umgang mit geistigen
Eigentumsrechten, Veröffentlichungen und
Werbung, Zugangsrechte für die Projektdurch-
führung und für die Verwertung, Rechtswahl,
Gerichtsstand, Schiedsgerichtsbarkeit oder
Mediation. Wenn die Parteien sich schon zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über ihre
grundlegenden Verwertungsinteressen im Kla-
ren sind, ist eine Optionsklausel oder ein zu-
sätzlicher Optionsvertrag empfehlenswert,
worin die Lizenzbedingungen - soweit sie in
diesem Stadium festlegbar sind - enthalten
sind.

Die Verwertung schließlich basiert auf einer Li-
zenzvereinbarung, - je nachdem - auf einer

Patent-, Know-how-, Software-, Urheberrechts-
oder gemischten Lizenzvereinbarung. Der Li-
zenzumfang kann nicht-exklusiv, exklusiv oder
exklusiv bezüglich eines bestimmten Anwen-
dungsgebiets sein. Lizenzgebühren können
eine Anzahlung, laufende Lizenzgebühren,
Mindestlizenzgebühren, und die gesetzlich zu
leistenden Arbeitnehmererfindervergütungen,
umfassen. Bei den Verhandlungen der Lizenz-
gebühren müssen sowohl die Investitionen und
der innovative Technologiebeitrag des Lizenz-
gebers berücksichtigt werden, als auch die In-
vestitionen des Lizenznehmers in die Entwick-
lung der lizenzierten Technologie, dessen In-
vestitionen in eine mögliche Weiterentwicklung
und Vermarktung, sowie die geschätzte Nach-
frage auf dem Markt. Ein Vergleich mit ande-
ren Lizenzvereinbarungen, die im Rahmen der
betreffenden Technologiebranche abgeschlos-
sen wurden, kann hilfreich sein, um den
marktüblichen Wert einer Lizenz zu ermitteln.

Nicht zuletzt müssen Lizenzvereinbarungen
mit den EU- Wettbewerbsregeln vereinbar
sein. Insbesondere Artikel 81 (1) des EG-
Vertrags verbietet Lizenzvereinbarungen, wel-
che den Wettbewerb beeinträchtigen, z.B.
wenn zwei Wettbewerber bestimmte Märkte
unter sich aufteilen.

Durch die Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der
Kommission vom 27. April 2004 über die An-
wendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag
auf Gruppen von Technologietransfervereinba-
rungen, sind Lizenzvereinbarungen unter den
folgenden Bedingungen, die von den Vertrags-
parteien beurteilt werden müssen, von Artikel
81 (1) des EG- Vertrags freigestellt:

Die Lizenzvereinbarung darf keine den Wett-
bewerb schwerwiegend beeinträchtigenden
Einschränkungen, wie z. B. Preisbestimmung
oder Begrenzung der Produktion, enthalten.
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Lizenzvereinbarungen von konkurrierenden
Unternehmen sind freigestellt, wenn ihr ge-
meinsamer Marktanteil 20% des relevanten
Produkt- und Technologiemarkts nicht über-
schreitet. Lizenzvereinbarungen von nicht kon-
kurrierenden Unternehmen sind bis zu einer
Grenze von jeweils 30 % des Marktanteils des
relevanten Produkt- oder Technologiemarkts
freigestellt.

Wenn Zweifel bestehen, ob diese Bedingun-
gen erfüllt werden, sollte man bei einem
Rechts- oder Finanzexperten um Rat ersu-
chen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass

Verträge eine strategische Plattform für eine
vertrauensvolle Kooperation und eine erfolgrei-
che Verwertung darstellen, die die Interessen
der Parteien wahren und die deshalb auch in
diesem Sinne genutzt werden sollten.

Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
Dr. Marek Bukowski
Assistenzprofessor am Institut für geistiges Eigentum
der Jagiellonen Universität Krakau

1. Ziel der Richtlinie

Die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29.April 2004
zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Ei-
gentums ist der erste Schritt der Gemeinschaft
in Richtung der Regelung von Fragestellungen
bezüglich der Maßnahmen und Verfahren zum
Schutz geistiger Eigentumsrechte. Die beste-
henden Unterschiede in den Rechtssystemen
der Mitgliedsstaaten, hinsichtlich der Instru-
mente zur Durchsetzung von geistigen Eigen-
tumsrechten (IP), werden in der Präambel der
Richtlinie aufgezeigt. Diese Unterschiede wir-
ken sich nachteilig auf das reibungslose Funk-
tionieren des Binnenmarkts aus und verhin-
dern, dass die bestehenden Rechte des geisti-
gen Eigentums überall in der Gemeinschaft in
demselben Grad geschützt sind. Außerdem
schwächen diese auch das materielle Recht
auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und
führen zu einer Fragmentierung des Binnen-
markts in diesem Bereich.

Ziel der Richtlinie ist es, die Rechtssysteme
einander anzunähern, damit ein hohes, gleich-
wertiges und homogenes Schutzniveau auf
dem Binnenmarkt sicher gestellt werden kann.
Es ist erwähnenswert, dass die Richtlinie nur
ein Mindestmaß an Rechtsschutz auferlegt.
Daher können die einzelstaatlichen Gesetze
insofern für ein höheres Schutzmaß sorgen,
als die Maßnahmen für den Rechtsschutz und
die Verfahren richtig und gerecht sind.

2. Gegenstand der Richtlinie

Die Richtlinie behandelt sämtliche Kategorien
der geistigen Eigentumsrechte (Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte, gewerbliche
Schutzrechte), die in den Zuständigkeitsbe-
reich der Gemeinschaft fallen. Die Mitglieds-
staaten können, abgesehen von den oben er-
wähnten Rechtskategorien, die Umsetzung der
Bestimmungen dieser Richtlinie auch auf an-
dere Bereiche des Rechtsschutzes ausweiten,
und so insbesondere auch gegen den unlaute-

ren Wettbewerb vorgehen. Einige der Recht-
schutzmaßnahmen, die in der Richtlinie festge-
legt sind, können sich nur auf in gewerblichem
Ausmaß vorgenommene Rechtsverletzungen
beziehen, d.h. auf Rechtsverletzungen, die
zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder
mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziel-
len Vorteils vorgenommen werden. Das Recht
auf Auskunft über Herkunft und Vertriebswege
rechtsverletzender Waren und Dienstleistun-
gen ist ein Beispiel für eine solche Maßnahme.
Jedoch kann die Richtlinie auch das Recht auf
Auskunft über Rechtsverletzungen, die nicht in
gewerblichem Ausmaß vorgenommen wurden,
festlegen.

3. Anwendungsbereich

Die Richtlinie legt eine ganze Reihe von Per-
sonen fest, denen es erlaubt ist, diese Schutz-
maßnahmen und- Verfahren anzuwenden. Ab-
gesehen von den Rechtsinhabern
(Eigentümern) gehören hierzu auch die Lizenz-
nehmer, Verwertungsgesellschaften, sowie
weitere Organisationen, die die gemeinsamen
und individuellen Interessen der berechtigten
Personen schützen. Es sollte beachtet werden,
dass es die Mitgliedsstaaten selbst sind, die
über die Genehmigung und den Umgang, was
Maßnahmen und Verfahren innerhalb des na-
tionalen, materiellen Rechts betrifft, bestim-
men.

Urhebervermutung ist ein wichtiges Rechtsin-
strument, das die Nutzung der Maßnahmen
und Verfahren, die in der Richtlinie festgelegt
sind vereinfachen soll. Die Richtlinie legt fest,
dass es genügt, wenn der Name des Urhebers
/ der Urheberin auf seinem / ihrem Werk in der
für den Urheber eines künstlerischen oder lite-
rarischen Werkes üblichen Weise angegeben
ist, und dieser mangels Gegenbeweis als
Schöpfer des Werkes angesehen wird. Dies
gibt ihm die Berechtigung, Verletzungsverfah-
ren anzustrengen. Selbige Vermutung gilt ent-
sprechend (mutatis mutandis) hinsichtlich In-
habern von dem Urheberrecht verwandten

Schutzrechten im Bezug auf ihre Schutzge-
genstände.

4. Rechtsschutzmaßnahmen und Verfahren

4.1. Beweise und Recht auf Auskunft

Die Bestimmungen der Richtlinie hinsichtlich
Beweisen und dem Recht auf Auskunft zielen
darauf ab, die Prozesssituation der berechtig-
ten Personen zu stärken. Die Anwendung die-
ser Maßnahmen ist sowohl vor Einreichung ei-
nes Prozesses wegen Verletzung der geistigen
Eigentumsrechte, sowie auch während des
laufenden Verfahrens möglich.

Die in der Richtlinie festgelegten Maßnahmen
beinhalten auch eine mögliche Anordnung, Be-
weise vorzulegen, die sich in der Verfügungs-
gewalt der gegnerischen Partei befinden, so-
wie die Sicherung von Beweisen durch die Ein-
behaltung von Mustern oder die dingliche Be-
schlagnahmung der rechtsverletzenden Ware,
sowie der für die Herstellung und /oder dem
Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe
und Geräte.

Das Recht auf Auskunft berechtigt die zustän-
digen Gerichten eine Anordnung zu erteilen,
dass Auskünfte über den Ursprung und die
Vertriebswege von Waren oder Dienstleistun-
gen, die ein Recht des geistigen Eigentums
verletzen, von dem Verletzer und/ oder jeder
anderen Person erteilt werden. Eine Begrün-
dung (glaubhafter Nachweis), dass das Recht
des geistigen Eigentums verletzt wurde reicht
aus, um solche Maßnahmen durchzusetzen.

4.2. Einstweilige Maßnahmen und
Sicherungsmaßnahmen

Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaß-
nahmen werden von den zuständigen Gerich-
ten für die Dauer des Gerichtsverfahrens an-
geordnet. In der Richtlinie sind drei Arten von
Maßnahmen festgelegt:

1. eine einstweilige Maßnahme, um eine dro-
hende Verletzung eines Rechts des geisti-
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gen Eigentums oder das Fortführen einer
solchen Verletzung zu verhindern

2. die Beschlagnahme oder Herausgabe von
Gütern, bei denen der Verdacht auf Verlet-
zung eines Rechts des geistigen Eigen-
tums besteht, um deren Inverkehrbringen
und Umlauf auf den Vertriebswegen zu
verhindern.

3. Sicherung des Anspruchs durch die Be-
schlagnahme beweglichen und unbewegli-
chen Vermögens, für den Fall, dass es
keine Sicherung gibt und die Erfüllung der
Schadensersatzforderung fraglich ist.

4.3. Abhilfemaßnahmen und gerichtliche
Anordnungen

Die Abhilfemaßnahmen, die in der Richtlinie
festgelegt sind, sind darauf ausgerichtet, die
Ergebnisse der Verletzung des geistigen Ei-
gentumsrechts zu beseitigen. Die Richtlinie
legt drei zwingende Maßnahmen fest: Rückruf
aus den Vertriebswegen, endgültiges Entfer-
nen aus den Vertriebswegen und Vernichtung.
Natürlich können die Mitgliedsstaaten darüber
hinaus noch weitere Maßnahmen einleiten,
insbesondere die Zahlung einer Abfindung an
den Geschädigten in Höhe des Schadens.

Wenn ein Recht des geistigen Eigentums ver-
letzt wird, so können die Gerichte auch eine
gerichtliche Anordnung erlassen, um die Ver-
letzung zu stoppen. Solche gerichtlichen An-
ordnungen sind insbesondere dann gerechtfer-
tigt, wenn die Gefahr einer Wiederholung der
Verletzungen besteht.

4.4. Ersatzmaßnahmen

Alternativ zu den Abhilfemaßnahmen und ge-
richtlichen Anordnungen lässt die Richtlinie
auch die Möglichkeit offen, die Zahlung einer
Abfindung anzuordnen. Eine solche Ersatz-
maßnahme kann nur in den Fällen Anwendung
finden, in denen die Person, die das Recht des
geistigen Eigentums verletzt hat, fehlerfrei ge-
handelt hat (weder vorsätzlich noch fahrlässig)
und die Durchführung der Abhilfemaßnahmen
und gerichtlichen Anordnungen für die betref-
fende Person einen unverhältnismäßig großen
Schaden bedeuten würde.

4.5. Schadensersatz

Die Bestimmungen der Richtlinie bezüglich
des Schadensersatzes sind hinsichtlich der
Anwendung der Rechte des geistigen Eigen-
tums von besonderer Bedeutung. Die Richtli-
nie sieht zwei Alternativen zur Festsetzung von
Schadensersatz vor. Die erste besteht in der
Festsetzung des Schadensersatzes unter Be-
rücksichtigung aller in Frage kommenden
Aspekte, insbesondere den negativen wirt-
schaftlichen Auswirkungen, einschließlich der
Gewinneinbußen für die geschädigte Partei,
und sämtlichen zu Unrecht erzielten Gewinne
des Verletzers, sowie auch andere als die rein
wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriel-
len Schaden für den Rechteinhaber. Die
zweite Alternative besteht in der Festlegung
des Schadensersatzes als Pauschalbetrag, auf
der Grundlage von Faktoren wie mindestens
dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die
der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er

die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden
Rechtes des geistigen Eigentums eingeholt
hätte.

Die oben beschriebene Schadenhaftung ba-
siert auf dem Verschuldensprinzip. Jedoch
können die Mitgliedsstaaten eine Verschulden-
sunabhängige Haftung festlegen. In einem sol-
chen Fall ist eine Entschädigung entweder
durch den Ausgleich entgangenen Gewinns
oder durch die Zahlung von Schadensersatz
möglich.

4.6. Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten
dazu, die Bestimmung umzusetzen, die be-
sagt, dass ein Gericht die Verbreitung von In-
formationen über die betreffende Entschei-
dung, einschließlich der Bekanntmachung und
der vollständigen oder teilweisen Veröffentli-
chung anordnen kann. Sie erlaubt unter be-
sonderen Umständen angemessene Zusatz-
maßnahmen, einschließlich öffentlichkeitswirk-
samen Anzeigen.
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Patent des Monats

FogScreen: ein Bildschirm, durch
den man hindurchgehen kann

Haben Sie sich jemals vorgestellt durch
einen immateriellen 3D Bildschirm zu
gehen, der aus Trockennebel besteht?
Diese revolutionäre Technologie, die
von dem finnischen Forscher Ismo Rak-
kolainen und Professor Kerri Palovuori
an der TU Tampere (Finnland) ent-
wickelt wurde, ermöglicht es, dass Men-
schen durch einen dünnen, flachen und
durchsichtigen Bildschirm gehen kön-
nen. Dieses Gerät lässt die Illusion ent-
stehen, dass Menschen durch Wände
gehen können und alle möglichen Bilder
können darauf projiziert werden.
Schlüsselkomponente dieses Bild-
schirms sind gleichmäßige, wirbelfreie
Luftströme, die sich parallel zur Fließ-
achse bewegen ohne sich zu vermi-
schen. Der innovative Bildschirm be-
nutzt Trockennebel, der aus Trockeneis
oder flüssigem Stickstoff gewonnen
wird. Es wird ein schwebendes Bild er-
zeugt, das absolut trocken ist, wenn es
mit Menschen oder Dingen in Berüh-
rung kommt.

Der FogScreen verkörpert all die Eigen-
schaften eines gewöhnlichen Bild-
schirms, was die Proportionen der Ab-
bildungen betrifft und hat außerdem
noch zusätzliche wichtige Funktionen,
wie z.B. die Möglichkeit, Objekte in der
dünnen Luft auftauchen und sich bewe-
gen zu lassen. Hierbei werden die Pro-
bleme des gewöhnlichen gestreuten
Lichts beseitigt, solange dieses schwä-
cher ist, als das des Projektors. Dieser
benötigt einen Mindestabstand von 2

Metern zum Bildschirm und ermöglicht
die Projektion von Bildern, indem er ent-
weder vor oder hinter dem Bildschirm
aufgestellt ist. All diese Technik steckt
in einer robusten und leicht zu transpor-
tierenden Einheit.

Weltweit zuerst vorgestellt wurde der
FogScreen auf der Finland Science Fair
in Turku, im Oktober 2002.

Das Verwendungspotential des FogS-
creens ist groß und beinhaltet die Pro-
jektion von Bildern in Museen, Kunst-
ausstellungen, Werbung, Bühnens-
hows, Unterhaltungsausstellungen,
Nachtclubs, interaktive Multimedia -
Präsentationen, Spielanwendungen,
Theaterproduktionen, etc.

Viele internationale Zeitschriften und
Magazine, Pressebericht und Konferen-
zen haben schon die Schlüsseleigen-
schaften des FogScreens vorgestellt
und ein Prototyp wurde auch schon im
Vapriikki Museum in Tampere, Finnland

installiert.

FogScreen Inc. wurde im Jahr 2003 ge-
gründet, um Produkte zu entwickeln,
herzustellen und zu vermarkten, die auf
FogScreen Technologie basieren, und
wird von Ismo Rakkolainen, dem Direk-
tor für Forschung und Produktentwick-
lung des Unternehmens geleitet.

Internationale Patentanmeldungen für
FogScreen laufen.

Kunden, die sich für diese Technologie
interessieren können unterschiedliche
Modelle der Bildschirme erwerben, die
optionale erweiternde Features enthal-
ten können. Diese wurden im Rahmen
der neuesten Forschungsaktivitäten
Rakkolainens an der TU Tampere ent-
wickelt.

Links:

Für weitere Informationen über die Fog-
Screen Inc., klicken Sie bitte hier
www.fogscreen.com

Für ein interaktives Video des FogS-
creens, klicken Sie bitte hier

Für die Zusammenfassung des FogS-
creen Patents, klicken Sie bitte hier
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Höhere Geschwindigkeit von Schiffen
durch das Pumpen von Blasen unter
den Rumpf 1

Schiffe könnten kleine Blasen entlang ih-
res Rumpfes pumpen. Auf diese Weise
könnte der Strömungswiderstand redu-
ziert werden
und man würde weniger Treibstoff benö-
tigen: das spart Kosten und ist gut für die
Umwelt [Abbildung von Y. Kodama et.
Al.]

Diese Abbildung stellt einen Prozess zur
Reduzierung des Strömungswiderstandes
eines Schiffes dar: eine geringe Menge an
Blasen, die unter das Schiff gepumpt wer-
den, verringern seinen Strömungswider-
stand um bis zu 50%. Dieses faszinierende
Phänomen ist sowohl sehr interessant für
die Marine und auch für kommerzielle
Schiffslinien: mit Hilfe dieser Idee ist es
möglich Treibstoff zu sparen und Trans-
portkosten zu senken. Das Phänomen
wurde kürzlich von holländischen Wissen-
schaftlern der Universität von Twente / NL
untersucht.

Versuchen Sie mit Hilfe von esp@cenet®
Patente für ähnliche Systeme zu finden.

Mehr über dieses Phänomen:

www.tn.utwente.nl (auf Englisch)

Lösung des letzten Quiz

Ein Anti- Frost- Schornstein

Der folgende Text bezieht sich auf eine Er-
findung, die 1998 den Rolex Award ge-
wann: "Im Februar 2000 tauchten in einem
Walnuss- Wäldchen in Nord- Kalifornien
plötzlich mehrere Schonstein- ähnliche Ge-
bilde auf. Der Besitzer der 250 Acre (etwa
101,25ha) großen Schur Farm, Steve Ham-
mersmith, hatte sich sagen lassen, dass er
seine Ernte durch das Installieren dieser
Vorrichtungen vor Frühlingsfrost schützen
könne. Während des darauffolgenden
Frühlings gab es etwa sechs Frostperi-
oden, durch die die Walnüsse jedoch kei-
nen Schaden davon trugen. Das war das
erste Mals seit 18 Jahren, dass die Ernte
nicht beschädigt wurde."

Der Schornstein funktioniert wie folgt: "In

Nächten mit klarem Himmel, in denen es zu
Frost kommt, verliert die Bodenoberfläche
Wärme, da langwellige Strahlung eine Stra-
tifikation der Luft verursacht. Die kältesten
(dichtesten) Schichten sind dem Boden am
nächsten. Das System leitet selektiv diese
kalten, für den Frost verantwortlichen Luft-
schichten von der Plantage ab. Dies ge-
schieht, indem die kalte Luft mechanisch
80 - 100m nach oben, außerhalb der
Reichweite des bepflanzten Gebiets getrie-
ben wird, wo sie dann in der wärmeren In-
versionsschicht verteilt wird."

Versuchen Sie mit Hilfe von esp@cenet®
Patente für ähnliche Systeme zu finden.

Lösung des letzten Quiz

Schritt eins: Um ähnliche Patente zu finden, kann
man zunächst die Konzepte definieren, die diese
Erfindung am besten beschreiben, d.h. allgemeine
technische Eigenschaften, die patentierte
Erfindungen auf dem fraglichen Gebiet aufweisen
können, und pro Konzept die umfassendste Reihe
von Synonymen bestimmen, die sie abdeckt. Diese
Reihe von Synonymen kann dann in der
Patentdatenbank als miteinander kombinierte
Schlüsselwörter eingegeben werden

In unserem Fall können die folgenden Kon-
zepte - Gruppen von Synonymen, welche
die verschiedenen Aspekte der Erfindung
abdecken - definiert werden:

· frost, freeze* (Frost, frieren)

· ground, soil (Boden, Erde)

· blow*, fan (blasen, Ventilator)

· pipe, chimney (Rohr, Schornstein)

· orchard, plant* (Obstplantage, Pflanze)

Die Kombination "fan frost orchard" führt zu
folgendem Ergebnis

Diese Liste enthält ein relevantes Patent:
US4753034 Anti-Frost Ventilator

Schritt zwei: überprüfen Sie die Klassifikation, die
den gefundenen relevanten Patenten zugeteilt ist
und benutzen Sie diese Klassifikation, um mit der
Suche fortzufahren

Die Definition zu der Klassifikation, die die-
sem Patent zugewiesen ist (A01G13/08)
entspricht: "Mechanischer Apparat zur Luft-
zirkulation, um Pflanzen zu schützen".

Diese Klassifikation deckt unsere Erfindung
ab, jedoch nicht ausschließlich, denn der
Apparat, der unter diesem Symbol klassifi-
ziert ist, kann auch aufgeheizte Luft einbla-
sen, um Frost zu verhindern. Jedoch soll-
ten Patente, die mit unserem System in
Verbindung stehen unter A01G13/08 klas-
sifiziert werden.

Unter Verwendung dieser Klassifikation als
Recherchekriterium erhalten wir die fol-

gende Liste.

Beim Überprüfen der Liste findet man viele
relevante Patente:

US4838761, Methoden und Apparat zum
Verhindern oder Verzögern von Frost bei
Früchten und Gemüse

US4501089, Frostschutz

Sie erhalten das ursprüngliche Patent, wel-
ches das im Artikel beschriebene Produkt
abdeckt, durch eine Erfindersuche. Der Er-
finder, der bei der Beschreibung des Rolex
Award genannt wird ist "Rafael Guarga".
Die Suche nach diesem Namen unter den
Erfindern ergibt:

US5647165, selektives, umgekehrtes Ab-
zugsrohr, welches auch in der vorigen Liste
zu finden war.

Diese Suche zeigt, dass mehrere Personen
ein Patent auf Erfindungen für Abzugssy-
steme für Kaltluft inne haben. Der spezielle
Schutzumfang des im Artikel beschriebe-
nen Patents kann in den Patentansprüchen
nachgelesen werden.

Testen Sie Ihre Patent-Such-Fähigkeiten!

Das esp@cenet-Quiz ist eine kleine Auf-
gabe, die wir unseren Lesern anbieten. Das
Quiz soll Ihnen zeigen, daß die Patentsu-
che eine spannende Sache sein kann, die
auf fast allen technischen Gebieten Ergeb-
nisse liefert.
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IP E-Module

Wie viel kostet ein Patent? 1

Im Internet können wir eine riesige Menge
an Informationen darüber finden, was denn
ein Patent ist und warum es für einem wich-
tig sein kann, um seine Erfindung zu schüt-
zen. Nur selten findet man dahingegen de-
taillierte Informationen über die Patentko-
sten. Wie Sie sich sicherlich vorstellen kön-
nen ist eine eindeutige Antwort auf die
Frage "Wie viel kostet ein Patent?" nicht
wirklich einfach.

Diese Kosten variieren stark und sind ab-
hängig von:

· dem Umfang und der Komplexität des
Patentdokuments.

· dem geographischen Geltungsbereich,
den Sie erhalten möchten.

· der Komplexität des Patentverfahrens.

· der Laufzeit des Patentschutzes.

Um ein gültiges Patent zu erhalten müssen
sie grundsätzlich folgende Kosten einrech-
nen:

· Gebühren beim Patentamt.

· Gebühren für den Anwalt, der sie vor
dem Patentamt vertritt.

· Jahresgebühr, damit das Patent in Kraft
bleibt.

· Übersetzungskosten, um Ihr Patent in
die Sprachen der Länder zu übersetzen,
in denen Sie Ihre Erfindung schützen
wollen.

Die folgende Kostenaufstellung basiert auf
Informationen von Patentämtern und Paten-
tanwälten, die im Internet erhältlich sind. Sie
enthält die durchschnittlichen Kosten, wo-
durch Ihnen lediglich ein erster Eindruck
vermittelt werden soll, wie viel ein Patent
kosten wird.

Für ein Europäisches Patent (20 Seiten und
10 separate Ansprüche), das in 8 Ländern
gilt und 10 Jahre lang aufrecht erhalten wer-
den soll, betragen die durchschnittlich zu er-
wartenden Kosten:

Gebühren
beim Pa-
tentamt

4300 € 14%

Gebühren
für den An-
walt, der sie
vor dem Pa-
tentamt ver-
tritt

6100 € 20%

Jahresge-
bühr, damit
das Patent
in Kraft
bleibt

8900 € 28%

Überset-
zungsko-

sten, um Ihr
Patent in die
Sprachen
der Länder
zu überset-
zen, die Sie
bestimmt
haben

11800 € 38%

Gesamt 31100 €

Einige dieser Ausgaben, wie z.B. die Jah-
resgebühren, entstehen durch die Dauer,
für die das Patent gültig ist.

Die durchschnittlichen Patentkosten in Ja-
pan und den USA sind geringer: 17.000€ in
Japan und 11.000€ in den USA für eine
Schutzdauer von jeweils 20 Jahren.

So betrachtet, sieht es billiger aus

Wenn man ein Europäisches Patent mit ei-
ner Schutzdauer von 10 Jahren als eine
Versicherung gegen Verletzungen betrach-
tet (ein Patent ist nicht wirklich eine Versi-
cherung gegen Verletzungen, da man
selbst aktiv den Patentverletzer verklagen
muss), so kostet Sie diese "Versicherung"
8,50 € am Tag. Dieser Betrag hört sich ver-
nünftiger an und zeigt außerdem, wie viel
sie täglich durch Ihre Erfindung einbringen
müssen, um ihre Patentkosten zu decken.

Vorsicht: Ihre Patentrechte durchzusetzen kann
kostspieliger sein

Wenn Ihre Erfindung erfolgreich ist, dann ist

es wahrscheinlich, dass sie Ihre Patent-
rechte durchsetzen müssen. In einem sol-
chen Fall können die Prozesskosten leicht
mehrere 10. 000 € pro europäischem Land
und sogar mehr als eine Million Euro in den
Vereinigten Staaten betragen. Jedoch muss
beachtet werden, dass Fälle, bei denen es
um Patentverletzungen geht, auch außerge-
richtlich gelöst werden können. Diese Art
der Konfliktlösung kann die oben erwähnten
Kosten verringern.

Weitere Informationen

Die Kostentabelle des IPR-Helpdesks (nicht
mehr ganz aktuell aber detailliert - auf Eng-
lisch)

Ein weiteres Dokument des IPR-Helpdesks
über Patentkosten mit Links zu den Gebüh-
ren des Patentamts (auf Englisch)

Ein ausführliches Papier über internationale
Patentkosten (auf Englisch)

www.invention-ifia.ch

Patentrechte durchsetzen: die Geschichte
von Mandy Haberman (David vs. Goliath -
auf Englisch)

www.mandyhaberman.com

Patentprozesse: Ein Länderüberblick (auf
Englisch)

www.ladas.com

Dieser Abschnitt bietet unseren Nutzern ein
kleines Web- Modul, mit dem sie ihr IP-
Wissen erweitern können. Es richtet sich an
Forscher oder Personen, die bei ihrer Arbeit
über IP- Grundwissen verfügen müssen.

Jedes Modul befasst sich mit einem speziel-
len Thema und nutzt Informationen und Bei-
spiele, die im Web erhältlich sind.
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